
Ergänzende Bedingungen der star.Energiewerke GmbH & Co. KG  
 
zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in 
Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) 
vom 01.11.2006 
 

 
 

Stand 1. Januar 2010   

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 
1.1 Die Spannung beträgt am Ende des Netzan-
schlusses bei Drehstrom etwa 400 V oder 230 V und 
bei Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt 
etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart werden die 
Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der 
jeweiligen technischen Möglichkeiten angemessen 
berücksichtigt.  
 
1.2 Herstellung und Veränderung des Netzan-
schlusses sind vom Anschlussnehmer unter Ver-
wendung der  zur Verfügung gestellten Antragsfor-
mulare zu beantragen. 
 
1.3 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem 
eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, wird über 
einen eigenen Netzanschluss an das Versorgung-
snetz angeschlossen, soweit keine berechtigten 
Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen.  
 
2. Zahlungspflichten 
Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhö-
hung/Änderung der Leistungsanforderung einer 
elektrischen Anlage sind vom Anschlussnehmer die 
Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netz-
anschlusses gemäß § 9 NAV und Baukostenzus-
chüsse gemäß § 11 NAV zu zahlen.  
 
3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV  
3.1 Der von dem Anschlussnehmer als Baukosten-
zuschuss zu übernehmende Kostenanteil bemisst 
sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem 
Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Sum-
me der Leistungen steht, die in den im betreffenden 
Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder 
auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten 
werden können. Dabei wird nur der Teil der Leis-
tungsanforderung berücksichtigt, der 30 kW über-
steigt. Zugrunde gelegt wird der jeweilige Anschluss, 
also nicht die Zahl der vorhandenen Wohnungen 
beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus. Der 
Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderun-
gen wird Rechnung getragen.  
 
3.2 Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den 
Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der 
örtlichen Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtli-
chen Verteileranlagen sind die für die Erschließung 
des Versorgungsbereiches notwendigen Nieders-
pannungsanlagen und Transformatorenstationen.  
 
 
 

3.3 Wird vor dem 01.07.2007 ein Anschluss an 
eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 
08.11.2006 errichtet oder mit deren Errichtung 
vor dem 08.11.2006 begonnen worden ist und ist 
der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileran-
lage möglich, gilt abweichend von Ziffer 3.1 so-
wie Satz 2 der Ziff. 3.2 Folgendes:  
„Die 30 KW-Regelung der Ziffer 3.1 des Satzes 2 
findet insoweit keine Anwendung. Die örtlichen 
Verteileranlagen sind die für die Erschließung 
des Versorgungsbereiches notwendigen Nie-
derspannungsanlagen und Transformatorensta-
tionen sowie Mittelspannungsanlagen bis 30 kV.“  
 
3.4 Der Versorgungsbereich richtet sich nach der 
versorgungsgerechten Ausbaukonzeption für die 
örtlichen Verteileranlagen im Rahmen der be-
hördlichen Planungsvorgaben (z.B. Flächennut-
zungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan).  
 
3.5 Der Baukostenzuschuss wird auf der Grund-
lage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet.  
 
3.6 Als angemessener BKZ zu den auf die An-
schlussnehmer entfallenden Kosten für die Ers-
tellung oder Verstärkung der örtlichen Verteiler-
anlagen einschließlich Transformatorenstationen 
gilt ein Anteil von 50 % dieser Kosten. Somit 
bemisst sich der vom Anschlussnehmer zu über-
nehmende Baukostenzuschuss nach Maßgabe 
der an den betreffenden Netzanschluss für die 
darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhal-
tenden Leistung unter Berücksichtigung der 
Durchmischung. 
 
3.7 Wird vor dem 01.07.2007 ein Netzanschluss 
an eine örtliche Verteileranlage hergestellt, die 
vor dem 08.11.2006 errichtet oder mit deren 
Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen wor-
den ist und ist der Netzanschluss ohne Verstär-
kung der Verteileranlage möglich, so bemisst 
sich der Baukostenzuschuss nach der Baukos-
tenzuschussregelung, wie sie in den Ergänzen-
den Bedingungen zur AVBEltV vom April 1980 
ausgewiesen ist, unter Berücksichtigung der 
Kürzung auf 50 % (§ 11 Abs. 1 S. 2 NAV).  
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3.8 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Bau-
kostenzuschuss, wenn der Anschlussnehmer seine 
Leistungsanforderung erheblich über das der urs-
prünglichen Berechnung zugrunde liegenden Maß 
erhöht. Eine Erheblichkeit ist dann anzunehmen, 
wenn der weitere Baukostenzuschuss in einem an-
gemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der Erhe-
bung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vorge-
nannten Grundsätzen. 

 
4. Netzanschlusskosten gemäß § 9 NAV  
4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetrei-
ber die Kosten für die Herstellung des Netzanschlus-
ses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der 
elektrischen Anlage, beginnend an der Abzweigstelle 
des Niederspannungsnetzes und endend mit der 
Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine 
abweichende Vereinbarung getroffen wird.  
 
4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetrei-
ber weiterhin die Kosten für Änderungen des Netz-
anschlusses, die durch eine Änderung oder Erweite-
rung der elektrischen Anlage erforderlich oder aus 
anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst 
werden.  
 
4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durch-
schnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse (z. B. 
nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten 
pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1 Abschnitt B) 
berechnet. Tiefbauarbeiten auf dem eigenen Grund-
stück können in Eigenleistungen des Anschluss-
nehmers durchgeführt werden.  
 
5. Provisorische Anschlüsse  
5.1 Der Bezug von Strom für provisorische An-
schlüsse (z. B. Baustellen) ist mit einer Frist von 
3 Werktagen zu beantragen.  
 
5.2 Die Ausführungen des vorübergehenden An-
schlusses nach Art, Zahl und Lage bestimmt der 
Netzbetreiber. Montage und Demontage werden 
pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 2) abgerechnet. 
Die Messung und Abrechnung der Stromabnahme 
erfolgt über Stromzähler.  
 
6. Vorauszahlungen/Sicherheitsleistung für BKZ 
und Netzanschlusskosten; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 
NAV 
6.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung 
oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszahlun-
gen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles 
Grund zu der Annahme besteht, dass der An-
schlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber 
nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn der-
selbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 
Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Netzbetreiber vollständig oder teilweise nur aufgrund 
von Mahnungen nachgekommen ist. Gleiches gilt für 
den Baukostenzuschuss.  

6.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehre-
re Netzanschlüsse beantragt, können angemes-
sene Abschlagszahlungen verlangt werden.  
 
7. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 
gemäß § 14 NAV; Messeinrichtungen 
7.1 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 
erfolgt gemäß § 14 NAV und ist beim Netzbetrei-
ber unter Verwendung eines von diesem zur 
Verfügung gestellten Vordruckes oder mit dem 
VDEW-Anmeldevordruck zu beantragen.  
 
7.2 Für die Inbetriebsetzung der elektrischen 
Anlage sowie für das Anbringen, Entfernen oder 
Auswechseln von Messeinrichtungen durch den 
Netzbetreiber werden die hierfür entstehenden 
Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1 
Abschnitt E) in Rechnung gestellt.  
 
7.3 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der 
elektrischen Anlage aufgrund festgestellter Män-
gel an der Anlage nicht möglich, so zahlt der 
Anschlussnehmer hierfür sowie für jede weitere 
vergebliche Instandsetzung die tatsächlich ent-
standenen Kosten.  
 
7.4 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 
setzt die vollständige Bezahlung des Baukosten-
zuschusses und der Netzanschlusskosten vor-
aus.  
 
8. Unterbrechung des Netzanschlusses ge-
mäß § 24 NAV  
8.1 Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung 
des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
sowie der Wiederherstellung des Anschlusses 
und der Anschlussnutzung sind vom Anschluss-
nehmer und/oder vom Anschlussnutzer zu erset-
zen. Die entstehenden Kosten werden dem An-
schlussnehmer/Anschlussnutzer pauschal ge-
mäß Preisblatt (Anlage 1 Abschnitt D) in Rech-
nung gestellt. Der Kunde hat das Recht, nach-
zuweisen, dass die Kosten überhaupt nicht ent-
standen oder wesentlich niedriger sind, als es die 
Pauschale ausweist.  
 
8.2 Die Aufhebung der Unterbrechung wird vom 
Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbre-
chungskosten abhängig gemacht und davon, ob 
die Gründe für die Einstellung entfallen sind.  
 
8.3 Soweit der Anschlussnehmer / Anschluss-
nutzer trotz ordnungsgemäßer Terminsankündi-
gung und Ersatzterminankündigung nicht anget-
roffen wird und die erforderlichen Maßnahmen 
dadurch nicht durchgeführt werden können, kann 
der Netzbetreiber für zusätzliche Anfahrten dem 
Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die jeweiligen 
Kosten nach tatsächlichem Aufwand berechnen. 
Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass 
Kosten überhaupt nicht entstanden sind.  
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9. Kosten für die Verlegung von Mess- und Steu-
ereinrichtungen  
Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verle-
gung der Mess- und Steuereinrichtungen gemäß 
§ 22 Abs. 2 Satz 5 NAV zu tragen. Diese sind dem 
Netzbetreiber nach tatsächlichem Aufwand zu ers-
tatten. 
 
10. Technische Anschlussbedingungen gemäß 
§ 20 NAV  
10.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetrei-
bers an den Netzanschluss und andere Anlagenteile 
sowie an den Betrieb der elektrischen Anlagen ein-
schließlich Eigenanlagen sind in den Technischen 
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers festge-
legt.  
 
10.2 Die Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen.  
 
11. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale 
gemäß § 23 NAV  
11.1 Rechnungen des Netzbetreibers werden zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, 
Abschlagszahlungen zum jeweils festgelegten Zeit-
punkt fällig.  
 
Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Netzbe-
treiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen 
lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
gemäß Preisblatt (Anlage 1 Abschnitt D) berechnen. 
Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass ein 
Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich 
niedriger entstanden ist, als es die Pauschale aus-
weist.  
 
11.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den 
Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich 
für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist 
der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber.  
 
12. Inkrafttreten  
12.1 Für alle Netzanschlussverträge der Nieders-
pannungsebene, die seit dem 13.07.2005 abge-
schlossen worden sind, sowie für alle Anschlussnut-
zungsverhältnisse der Niederspannungsebene treten 
diese Ergänzenden Bedingungen mit Wirkung am 
01.04.2007 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden 
Bedingungen zur AVBEltV der star.Energiewerke 
GmbH & Co. KG vom April 1980.  
 
12.2 Für Netzanschlussverträge, die bis einschließ-
lich 12.07.2005 abgeschlossen worden sind, gelten 
die heute bekannt gemachten Ergänzenden Bedin-
gungen spätestens ab dem Anpassungsdatum nach 
§ 115 Abs. 1 EnWG.  
 
 
 
 
 
 

Anlagen  
Anlage 1: Preisblatt gültig ab dem 01.01.2010 
Anlage 2: Preisblatt – vorübergehende Stroman-
schlüsse gültig ab dem 01.01.2010 
 



Anlage 1  
zu den Ergänzenden Bedingungen der Verordnung über  
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung in Niederspannung  
(Grundversorgung) (NAV)  
Preise netto, zzgl. Mehrwertsteuer 
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A.1 Baukostenzuschuss gemäß Abschnitt 3 der 
Ergänzenden Bedingungen  
Der Baukostenzuschuss (BKZ) für Kundenanlagen, 
die an eine Verteilungsanlage angeschlossen wer-
den, mit deren Errichtungen nach Inkrafttreten der 
Verordnung (1. November 2006) begonnen worden 
ist, oder die eine Verstärkung der Verteilungsanla-
gen bedingt, wird gesondert für jeden Versorgungs-
bereich ermittelt.  
 
A.2 Baukostenzuschuss gemäß Abschnitt 3 der 
Ergänzenden Bedingungen  
(Preisstand 01.01.2010)  
a) bei einem Neuanschluss  
bis 3 x 35 A (Leistung < 30 kW) entfällt 
bis 3 x 50 A (Leistung = 31 kW) 53,00 € 
bis 3 x 63 A (Leistung = 39 kW) 477,00 € 
bis 3 x 80 A (Leistung = 50 kW) 1.060,00 € 
bis 3 x 100 A (Leistung = 62 kW) 1.696,00 € 
bis 3 x 125 A (Leistung = 78 kW) 2.544,00 € 
bis 3 x 160 A (Leistung = 100 kW) 3.710,00 € 
bis 3 x 200 A (Leistung = 125 kW) 5.035,00 € 
 
b) bei einer Verstärkung des Hausanschlusses je kW 
bis 3 x 200 A, 2 x 3 x 100A, 2 x 3 x 200 A  
oder 3 x 3 x 100 A       je 53,00 € 
 
Für Hausanschlüsse außerhalb geschlossener Bau-
gebiete werden außerdem Aufwendungen für die 
Verteilungsanlagen ab Grenze des geschlossenen 
Baugebietes in voller Höhe berechnet. 
 
B. Netzanschlusskosten gemäß Abschnitt 4 der 
Ergänzenden Bedingungen 
B.1 Neuanschluss 
a) bei Kabelhausanschlüssen unterteilt in nachste-
hende Absicherungen; in den Grundbeträgen sind 
Anschlussmuffen, Hauseinführung, Hausanschluss-
kasten sowie Montage enthalten.  
 
bis 3 x 100 A ohne Straßen- und Tief-
bau bis 10 m Anschlusslänge ab Stra-
ßenmitte 900,00 € 
bis 3 x 100 A mit Straßen- und Tiefbau 
im öffentlichen Bereich bis 10 m An-
schlusslänge ab Straßenmitte 1.920,00 € 
bis 3 x 100 A mit Straßen- und Tiefbau 
im öffentlichen + privaten Bereich bis 
10 m Anschlusslänge ab Straßenmitte 2.230,00 € 
 
Kabelhausanschlüsse mit höherer  Absicherung 
werden nach Aufwand abgerechnet 
  
jeder weitere volle Meter verlegtes Hausanschluss-
kabel 
NYY-J 4 x 16 mm² 9,00 € 
NYY-J 4 x 70 mm² 12,50 € 
NAYY-J 4 x 35 mm² 7,60 € 
NAYY-J 4 x 70 mm² 12,00 € 
  

b) bei Freileitungshausan-
schlüssen mit einer Absiche-
rung bis 3 x 100 A nach Aufwand 
 
B.2 Veränderungen eines bestehenden Haus-
anschlusses 
a) Alle Veränderungen an Kabelhausanschlüs-
sen werden nach Aufwand abgerechnet.  
 
C. Inbetriebsetzung gemäß Abschnitt 4 der 
Ergänzenden Bedingungen:  
Die erste Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
erfolgt ohne Entgelt; werden jedoch in der Kun-
denanlage Mängel festgestellt, durch die eine 
Inbetriebsetzung nicht möglich ist oder die eine 
Nachprüfung erforderlich machen, sind die 
star.Energiewerke berechtigt, dem Anschluss-
nehmer die Mehrkosten nach tatsächlichem Auf-
wand zu berechnen.  
 
D. Zahlungsverzug, Einstellung und Wiede-
raufnahme der Versorgung gemäß Ab-
schnitt 8 der Ergänzenden Bedingungen 
(Preisstand 01.01.2010)  
 
Es werden berechnet: 
Für jede erneute schriftliche Zah-
lungsaufforderung 4,00 €* 
  

Für jeden Einsatz eines Beauftragten  
- zum Einzug einer Forderung 29,00 €* 
- zur Einstellung der Versorgung 29,00 €* 
  

zur Wiederinbetriebsetzung einer 
Kundenanlage bei Einsatz wäh-
rend der üblichen Arbeitszeit 29,00 € 
  

bei Einsatz außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit auf Veranlassung des 
Kunden nach Aufwand  
 
E. Steuern und Abgaben gemäß der Ergän-
zenden Bedingungen:  
Zu den vorgenannten Beträgen wird die gesetzli-
che Umsatzsteuer, mit dem jeweiligen Steuer-
satz hinzugerechnet. Dies gilt nicht für die in 
Abschnitt D mit * gekennzeichneten Forderun-
gen.  
 
F. Anbringen, Entfernen oder Auswechseln 
der Messeinrichtungen gemäß den Bedin-
gungen:  
Setzen eines Zählers wird mit einer Monteur-
stunde plus Fuhrparkkosten nach dem derzeiti-
gen Verrechnungssatz abgerechnet. Bei mehre-
ren Zählern in einem Wohnhaus, wird nach tat-
sächlichem Aufwand abgerechnet.  
 



Anlage 2  
zu den Ergänzenden Bedingungen der Verordnung über  
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung in Niederspannung  
(Grundversorgung) (NAV)  
gültig ab 01.01.2010 
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- vorübergehende Stromanschlüsse (netto, zzgl. Mehrwertsteuer) 
 Pauschale 
  
1. Baustromanschlüsse an das Niederspannungsnetz 195,00 € 
  
2. Baustromanschlüsse die einen größeren Aufwand an Lohn- und Materialkosten 

oder die Montage einer Wandlermessung u.ä. erfordern nach Aufwand 
  
3 Anschluss und Abtrennung von Fahrgeschäften u.ä. incl. des Geldeinzuges:  
  
3.1 bei vorhandener Wechsel- oder Drehstrom-Steckverbindung und einem Stromzäh-

ler in der Kundenanlage 100,00 € 
  
3.2 bei Drehstromanschlüssen die direkt an einen unserer Verteiler ohne Steckverbin-

dung angeschlossen und bei denen von uns ein Stromzähler in die Kundenanlage 
eingebaut werden müssen 160,00 € 

  
3.3 bei Anschlüssen wie 3.2, jedoch bei vorhandenem Stromzähler in der Kundenan-

lage 130,00 € 
  
3.4 Nachtzuschlag für die Abtrennung und Abrechnung eines Fahrgeschäftes zwi-

schen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr  110,00 € 
 


